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Vorbemerkung:  

Die folgenden AGB gelten in allen vertraglichen Beziehungen 
der Behindertenhilfe Bergstrasse gemeinnützige GmbH (nach-
folgend: BHB). 

Gegenüber Verbrauchern  gelten die Regelungen in Teil A 
der AGB . 

Gegenüber Unternehmern  und diesen gleichgestellten Perso-
nen und Körperschaften gelten die Regelungen in Teil B der 
AGB . 
 
Teil A: Allgemeine Leistungs- und Zahlungsbedingung en 
(AGB) bei Rechtsgeschäften mit Verbrauchern (insbes . 
Verbrauchsgüterkauf und Fernabsatz) 
 
A 1  Geltungsbereich und Vertragsgrundlagen,  

insbes. Widerrufsrecht bei Fernabsatzgeschäften 

A 1.1 Die folgenden AGB gelten in allen vertraglichen Bezie-
hungen der Behindertenhilfe Bergstrasse gemeinnützige 
GmbH (nachfolgend: BHB) gegenüber Verbrauchern (nachfol-
gend: Kunde) im nachstehenden Sinn, sofern einzelvertraglich 
nichts anderes vereinbart ist, und zwar insbesondere beim 
Verkauf beweglicher Sachen (Verbrauchsgüterkauf) und beim 
Fernabsatz. 

A 1.2 Alle zwischen BHB und dem Kunden im Zusammen-
hang mit dem Vertrag getroffenen Vereinbarungen ergeben 
sich aus diesen Bedingungen, der schriftlichen Auftragsbestä-
tigung der BHB oder der Annahmeerklärung der BHB. 

A 1.3 In den Prospekten, Anzeigen und sonstigen Angebots-
unterlagen der BHB enthaltene Abbildungen oder Zeichnun-
gen sind nur annähernd maßgebend, soweit die darin enthal-
tenen Angaben nicht von der BHB ausdrücklich als verbindlich 
bezeichnet worden sind. 

A 1.4 Fernabsatzgeschäfte sind nach Maßgabe nachfolgend 
wieder gegebenen Widerrufsbelehrung widerruflich: 
 
Widerrufsbelehrung  

Widerrufsrecht 

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von einem Monat 
ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) 
oder – wenn Ihnen die Sache vor Fristablauf überlassen wird – 
durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt 
nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor 
Eingang der Ware beim Empfänger (bei der wiederkehrenden 
Lieferung gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten 
Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung unserer Informati-
onspflichten gemäß Art. 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 
und 2 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die 
rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache.  
 
Der Widerruf ist zu richten an:  
 
Behindertenhilfe Bergstrasse  
gemeinnützige GmbH 
Darmstädter Straße 150 
64625 Bensheim 
 
Fax:  06251 7006-43 
Mail: info@bh-b.de 
 
 
Widerrufsfolgen 

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits emp-
fangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene 
Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die 
empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in 
verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns 
insoweit ggf. Wertersatz leisten. Bei der Überlassung von 
Sachen gilt dies nicht, wenn die Verschlechterung der Sache 
ausschließlich auf deren Prüfung – wie sie Ihnen etwa im 
Ladengeschäft möglich gewesen wäre – zurückzuführen ist.  

Im Übrigen können Sie die Pflicht zum Wertersatz für eine 
durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Sache 
entstandene Verschlechterung vermeiden, indem Sie die 
Sache nicht wie Ihr Eigentum in Gebrauch nehmen und alles 
unterlassen, was deren Wert beeinträchtigt. Paketversandfähi-
ge Sachen sind auf unsere Gefahr zurückzusenden. Sie haben 
die Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte 
Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der zurück-
zusendenden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht übersteigt 
oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum Zeit-
punkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine 
vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Anderen-
falls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei. Nicht paketver-
sandfähige Sachen werden bei Ihnen abgeholt. Verpflichtun-
gen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 
Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absen-
dung Ihrer Widerrufserklärung oder der Sache, für uns mit 
deren Empfang.  

– Ende der Widerrufsbelehrung –  
 
A 2 Preise; Zahlung 

A 2.1 In den von der BHB angegebenen Preisen sind die 
Verpackungskosten und die gesetzliche Mehrwertsteuer ent-
halten. Transportkosten sind in den Preisen der BHB jedoch 
nur dann enthalten, wenn hierüber eine gesonderte Vereinba-
rung mit dem Kunden getroffen worden ist. 

A 2.2 Der Kunde hat im Falle eines Widerrufs seiner auf den 
Abschluss des Kaufvertrages gerichteten Willenserklärung die 
Kosten der Rücksendung der Ware zu tragen, wenn die gelie-
ferte Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der 
zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht 
übersteigt oder wenn er bei einem höheren Preis der Sache 
zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung 
oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht hat. 
Anderenfalls ist die Rücksendung für den Kunden kostenfrei. 

A 2.3 Sofern die BHB mit dem Kunden nicht schriftlich etwas 
Anderes vereinbart hat, sind Zahlungen, insbesondere ein von 
dem Kunden geschuldeter Kaufpreis ohne Abzug innerhalb 
von 14 Tagen zu zahlen, nachdem die Rechnung der BHB bei 
dem Kunden in Textform eingegangen ist.  

A 2.4 Gerät der Kunde mit der Zahlung in Verzug, so ist die 
BHB berechtigt, ab diesem Zeitpunkt Zinsen in Höhe von 5 % 
Punkten über dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen 
Zentralbank (EZB) zu verlangen. Die BHB behält sich insoweit 
vor, einen höheren Schaden nachzuweisen. 
 
A 3 Aufrechnung; Zurückbehaltungsrecht  

Der Kunde ist zur Aufrechnung gegen Forderungen der BHB 
nur berechtigt, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig 
festgestellt wurden, die BHB diese anerkannt hat oder wenn 
seine Gegenansprüche unstreitig sind. Dies gilt auch, wenn er 
Mängelrügen oder Gegenansprüche geltend macht.  
Der Kunde darf ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, wenn 
sein Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht.  
 
A 4 Liefer- und Leistungszeit 

A 4.1 Liefertermine oder Fristen sind ausschließlich unver-
bindliche Angaben, es sei denn, diese sind zwischen dem 
Kunden und der BHB ausdrücklich als verbindlich vereinbart 
worden.  

A 4.2 Falls die BHB eine ausdrücklich als verbindlich verein-
barte Frist schuldhaft nicht einhält oder wenn die BHB aus 
einem anderen Grund in Verzug gerät, so muss der Kunde der 
BHB eine angemessene Nachfrist zur Bewirkung der Leistung 
setzen. Wenn die BHB diese Nachfrist fruchtlos verstreichen 
lässt, so ist der Kunde berechtigt, vom Kaufvertrag zurückzu-
treten. 
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A 4.3 Vorbehaltlich der nachfolgenden Einschränkungen 
haftet die BHB dem Kunden gegenüber im Übrigen nach den 
gesetzlichen Bestimmungen, wenn es sich bei dem Vertrag um 
ein Fixgeschäft handelt, oder der Kunde infolge eines Liefer-
verzugs, den die BHB zu vertreten hat, berechtigt ist, sich auf 
den Fortfall seines Interesses an der Vertragserfüllung zu 
berufen. 

A 4.4  Wenn der Lieferverzug auf einer vorsätzlichen oder 
grob fahrlässigen Pflichtverletzung beruht, welche die BHB zu 
vertreten hat, so haftet die BHB nach den gesetzlichen Be-
stimmungen; ein Verschulden der Vertreter oder Erfüllungsge-
hilfen der BHB ist der BHB zuzurechnen. 

A 4.5 Wenn der Lieferverzug auf der schuldhaften Verletzung 
einer wesentlichen Vertragspflicht oder auf der schuldhaften 
Verletzung einer Pflicht beruht, deren Erfüllung die ordnungs-
gemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht 
und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf 
und hat die BHB diese Pflichtverletzung zu vertreten, so haftet 
die BHB ebenfalls nach den gesetzlichen Bestimmungen. Im 
Falle einfacher Fahrlässigkeit ist unsere Haftung jedoch auf 
den vorhersehbaren und typischerweise eintretenden Schaden 
begrenzt. 

A 4.6 Die BHB ist zu Teillieferungen und Teilleistungen jeder-
zeit berechtigt, sofern dem Kunden dies zumutbar ist.  
 
A 5 Haftung, insbes. Rechte des Kunden bei Mängeln 

A 5.1 Die BHB ist zur Nacherfüllung verpflichtet, soweit der 
gelieferte Gegenstand 
 

• nicht die zwischen dem Kunden und der BHB ver-
einbarte Beschaffenheit hat oder 

• sich nicht für die nach dem Vertrag vorausgesetzte 
oder die Verwendung allgemein eignet oder 

• nicht die Eigenschaften hat, die der Kunde nach den 
öffentlichen Äußerungen der BHB erwarten konnte. 

 
Dies gilt nicht, wenn die BHB aufgrund der gesetzlichen Rege-
lung zur Verweigerung der Nacherfüllung berechtigt ist. Der 
Kunde muss der BHB eine angemessene Frist zur Nacherfül-
lung gewähren. 

A 5.2 Die Nacherfüllung erfolgt nach Wahl des Kunden durch 
Beseitigung des Mangels oder Lieferung neuer Ware. Der 
Kunde ist während der Nacherfüllung nicht berechtigt, den 
Kaufpreis herabzusetzen oder vom Vertrag zurückzutreten. 
Hat die BHB die Nachbesserung zweimal vergeblich versucht, 
so gilt diese als fehlgeschlagen. Wenn die Nachbesserung 
fehlgeschlagen ist, ist der Kunde nach seiner Wahl berechtigt, 
den Kaufpreis herabzusetzen oder vom Vertrag zurückzutre-
ten. 

A 5.3 Der Kunde kann Schadensersatzansprüche wegen 
eines Mangels erst dann nach Maßgabe der folgenden Absät-
ze geltend machen, wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen 
ist. Unberührt bleibt sein Recht, weitergehende Schadenser-
satzansprüche zu den nachfolgenden Bedingungen geltend zu 
machen. 

A 5.4 Die BHB haftet ohne Beschränkung nach den gesetzli-
chen Bestimmungen für Schäden an Leben, Körper und Ge-
sundheit, die auf einer schuldhaften Pflichtverletzung von der 
BHB, deren gesetzlichen Vertretern oder deren Erfüllungsge-
hilfen beruhen. 

A 5.5 Die BHB haftet ferner ohne Beschränkung nach den 
gesetzlichen Bestimmungen für Schäden, die von der Haftung 
nach dem Produkthaftungsgesetz umfasst werden sowie für 
alle Schäden, die auf vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Vertragsverletzungen sowie Arglist der BHB, deren gesetzli-
chen Vertretern oder deren Erfüllungsgehilfen beruhen. 

A 5.6 Die BHB haftet auch im Rahmen einer Beschaffenheits- 
und/oder Haltbarkeitsgarantie, sofern die BHB eine solche 
bezüglich des gelieferten Gegenstands abgegeben hat. Treten 
Schäden ein, die zwar darauf beruhen, dass die von der BHB 
garantierte Beschaffenheit oder Haltbarkeit fehlt und treten 

diese Schäden jedoch nicht unmittelbar an der von uns gelie-
ferten Ware ein, so haften die BHB hierfür nur dann, wenn das 
Risiko eines solchen Schadens ersichtlich von unserer Be-
schaffenheits- und Haltbarkeitsgarantie umfasst ist. 

A 5.7 Beruht ein Schaden auf der einfach fahrlässigen Ver-
letzung einer wesentlichen Vertragspflicht oder auf der einfach 
fahrlässigen Verletzung einer Pflicht, deren Erfüllung die ord-
nungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst 
ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde als Vertrags-
partner regelmäßig vertrauen darf, so haftet die BHB auch für 
einen solchen Schaden. Das Gleiche gilt, wenn dem Kunden 
Ansprüche auf Schadensersatz statt der Leistung zustehen. 
Die Schadensersatzhaftung der BHB ist jedoch auf den vor-
hersehbaren und typischerweise eintretenden Schaden be-
grenzt. 

A 5.8 Weitergehende Haftungsansprüche gegen die BHB 
bestehen nicht und zwar unabhängig von der Rechtsnatur der 
von Ihnen gegen uns erhoben Ansprüche. Hiervon unberührt 
bleibt unsere Haftung nach vorstehendem Absatz 3. 
 
A 6 Eigentumsvorbehalt  

Die gelieferte Ware (Vorbehaltsware) bleibt bis zur vollständi-
gen Zahlung aller Forderungen aus diesem Vertrag Eigentum 
der BHB. 
 
A 7 Schlussbestimmung, anzuwendendes Recht 

Auf den Vertrag findet Deutsches Recht Anwendung. Die 
Anwendung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen. 
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Teil B: Allgemeine Leistungs- und Zahlungsbedingung en 
(AGB) bei Rechtsgeschäften mit Unternehmern und die -
sen gleichgestellten Personen und Körperschaften 
 
B 1 Allgemeines 

B 1.1 Die folgenden AGB gelten in allen vertraglichen Bezie-
hungen von der Behindertenhilfe Bergstrasse gemeinnützige 
GmbH (nachfolgend: BHB) gegenüber Unternehmern (nach-
folgend: Kunde/Auftraggeber) im nachstehenden Sinn, sofern 
einzelvertraglich nichts anderes vereinbart ist. Abweichende, 
entgegenstehende oder ergänzende AGB des Kunden wer-
den, selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei 
denn, der Geltung wird durch BHB ausdrücklich schriftlich 
zugestimmt. Für Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern oder im 
Fernabsatz gelten die dafür ggf. abweichend abgefassten 
AGB. 

B 1.2 Unternehmer i. S. d. AGB sind natürliche oder juristi-
sche Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften, mit 
denen in Geschäftsbeziehungen getreten wird, die in Aus-
übung einer gewerblichen oder selbständigen beruflichen 
Tätigkeit handeln. Als Unternehmer im Sinne dieser AGB 
werden ferner behandelt: Juristische Personen des Öffentli-
chen Rechts (d.h. insbesondere alle Körperschaften, Anstalten 
des öffentlichen Rechts und Stiftungen öffentlichen Rechts) 
sowie öffentlich-rechtliche Sondervermögen, sowie politische 
Parteien, sonstige Vereine des privaten und öffentlichen 
Rechts, Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften, Stiftun-
gen des privaten, öffentlichen oder kirchlichen Rechts. 

B 1.3 Die Angebote der BHB sind freibleibend. Bestellungen 
sind für uns nur verbindlich, soweit wir sie bestätigen oder 
ihnen durch Übersendung der Ware nachkommen, mündliche 
Nebenabreden nur, wenn wir sie schriftlich bestätigen. 

B 1.4 Mitarbeiter oder Subunternehmer der BHB sind nicht 
befugt, zu geschlossenen Verträgen Nebenabreden zu verein-
baren oder Zusicherungen zu erklären, es sei denn, es liegt 
eine vorherige auf die betreffende Person oder das betreffen-
de Unternehmen erteilte Einwilligung in Textform vor. 
 
B 2  Lieferung 

B 2.1 Lieferfristen beginnen mit dem Datum der Auftragsbes-
tätigung der BHB, jedoch nicht vor Klarstellung aller Ausfüh-
rungseinzelheiten. Die Lieferfristen verlängern sich – unbe-
schadet der Rechte der BHB aus dem Verzug des Auftragge-
bers – um den Zeitraum, um den der Kunde seine Verpflich-
tungen der BHB gegenüber nicht erfüllt. Dies gilt entsprechend 
für Liefertermine. 

B 2.2  Gerät die BHB mit ihren Leistungen in Verzug, so muss 
ihr der Auftraggeber schriftlich eine angemessene Nachfrist 
setzen. Nach fruchtlosem Fristablauf kann der Auftraggeber für 
diejenigen Mengen und Leistungen zurücktreten, die bis zum 
Ablauf der Nachfrist nicht als versandbereit gemeldet waren. 

B 2.3 Der Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der 
richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung durch die Zuliefe-
rer der BHB. BHB ist insbesondere, sofern nicht ausdrücklich 
anderes vereinbart ist, zu Teillieferungen oder Teilleistungen 
und deren Rechnungslegung berechtigt, sofern dies dem 
Kunden zumutbar ist. Dies gilt nur für den Fall, dass die Nicht-
lieferung nicht der BHB zu vertreten ist, insbesondere bei 
Abschluss eines kongruenten Deckungsgeschäfts mit dem 
Zulieferer von BHB. Der Kunde wird über die Nichtverfügbar-
keit der Leistung unverzüglich informiert. Die Gegenleistung 
wird unverzüglich zurückerstattet, falls der Kunde nach Maß-
gabe dieser AGB berechtigt den Rücktritt vom Vertrag erklärt. 

B 2.4 Fälle höherer Gewalt – als solche gelten die Umstände 
und Vorkommnisse, die mit der Sorgfalt einer ordentlichen 
Betriebsführung nicht verhindert werden können – suspendie-
ren die Vertragsverpflichtungen der Parteien für die Dauer der 
Störung und im Umfang ihrer Wirkung. Überschreiten daraus 
ergebende Verzögerungen den Zeitraum von sechs Wochen, 
so sind beide Vertragspartner berechtigt, hinsichtlich des 
betroffen Leistungsumfanges vom Vertrag zurückzutreten. 

Sonstige Ansprüche bestehen nur im Rahmen der nachfol-
genden Haftungsbeschränkung. 
 
B 3  Berechnung  

B 3.1 Mangels abweichender Vereinbarungen verstehen sich 
die Lieferungen der BHB ab Werk, ohne Verpackung, Fracht 
und Mehrwertsteuer. Skonti werden nur nach vorheriger Indivi-
dualvereinbarung gewährt. 

B 3.2 Für die Berechnung gelten stets die am Tage der Liefe-
rung gültigen Preise. Sind diese höher als bei Vertragsab-
schluss, ist der Kunde berechtigt, innerhalb von 14 Tagen 
nach Mitteilung der Preiserhöhung vom Vertrag hinsichtlich der 
noch nicht abgenommenen Menge zurückzutreten. 

B 3.3 Bei etwa vereinbarter frachtfreier Lieferung haben die 
von der BHB genannten Preise die zur Zeit des Angebots 
gültigen Fracht- und Nebengebühren zur Grundlage. Sie wer-
den daher zugunsten oder zu Lasten des Kunden an veränder-
te Fracht- und Nebengebührensätze für die Lieferung der BHB 
angepasst, ohne dass dem Kunden insoweit ein Rücktrittsrecht 
zusteht. 
 
B 4  Haftung, Höhere Gewalt 

B 4.1 Die BHB haftet in den Fällen des Vorsatzes oder der 
groben Fahrlässigkeit der BHB oder eines Vertreters oder 
eines Erfüllungsgehilfen sowie bei einer Verletzung des Le-
bens, des Körpers oder der Gesundheit nach den gesetzlichen 
Bestimmungen. Die Haftung der BHB ist in Fällen grober 
Fahrlässigkeit auf den vertragstypischen, vorhersehbaren 
Schaden begrenzt, soweit nicht zugleich ein anderer der in S. 
1 oder S. 3 dieses Absatzes aufgeführten Ausnahmefälle 
vorliegt. Im Übrigen haftet die BHB nur nach dem Produkthaf-
tungsgesetz oder wegen der schuldhaften Verletzung wesent-
licher Vertragspflichten oder soweit die BHB den Mangel 
arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffen-
heit des Liefergegenstandes übernommen hat. Der Schadens-
ersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflich-
ten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren 
Schaden begrenzt, wenn nicht zugleich ein anderer der in S. 1 
oder S. 3 dieses Absatzes aufgeführten Ausnahmefälle vor-
liegt. 

B 4.2  Die Regelungen des vorstehenden Absatzes gelten für 
alle Schadensersatzansprüche (insbesondere Schadensersatz 
neben der Leistung und Schadensersatz statt der Leistung), 
und zwar gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere 
wegen Mängeln, der Verletzung von Pflichten aus dem Schuld-
verhältnis oder aus unerlaubter Handlung. Sie gelten auch für 
den Anspruch auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen. 

B 4.3 Ansprüche aus Pflichtverletzung der BHB sind ferner 
ausgeschlossen, wenn der Kunde zumutbare Eigensiche-
rungsmaßnahmen wie unverzügliche Prüfung der Leistung 
oder geeignete Schulungen der Mitarbeiter im Umgang sowie 
Einhaltung der jeweils gültigen Arbeitsschutzbestimmungen 
bei der Verwendung der bezogenen Leistungen ganz oder 
teilweise unterlässt. Den Kunden trifft die Beweislast, dass der 
Mangel auch bei Einsatz der vorgenannten Maßnahmen zum 
Schaden geführt hätte. 
 
B 5  Zahlung 

B 5.1  Rechnungen der BHB sind ohne Abzug sofort nach 
Rechnungsdatum fällig und zahlbar rein netto Kasse. Zah-
lungsort ist 64625 Bensheim. Für die Rechtzeitigkeit der Zah-
lung kommt es auf den Eingang der Zahlung bei der BHB an. 

B 5.2  Bei Zahlungsverzug und begründeten Zweifeln an der 
Zahlungsfähigkeit oder Kreditwürdigkeit des Käufers ist die 
BHB – unbeschadet ihrer sonstigen Rechte – befugt, Sicher-
heiten oder Vorauszahlungen für ausstehende Lieferungen zu 
verlangen und sämtliche Ansprüche aus der Geschäftsverbin-
dung sofort zu stellen. 

B 5.3  Nur unbestrittene oder rechtskräftig festgestellte Forde-
rungen berechtigen den Käufer zur Aufrechnung oder Zurück-
behaltung. 
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B 6  Versand 

B 6.1 Verladung und Versand erfolgen unversichert auf Ge-
fahr des Empfängers. 

 
B 6.2 Die BHB wird sich bemühen, hinsichtlich Versandart 
und Versandweg Wünsche und Interessen des Käufers zu 
berücksichtigen; dadurch bedingte Mehrkosten – auch bei 
vereinbarter frachtfreier Lieferung – gehen zu Lasten des 
Käufers. 
 
B 7 Gefahrübergang, Gewährleistung 

B 7.1 Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälli-
gen Verschlechterung der Ware geht mit der Übergabe, beim 
Versendungskauf mit der Auslieferung der Sache an den 
Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der 
Versendung bestimmten Person oder Anstalt auf den Käufer 
über. Der Übergabe steht es gleich, wenn der Käufer im Ver-
zug der Annahme ist. 

B 7.2 Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher 
Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit oder bei nur 
unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit. 

B 7.3 Haftet die BHB für Mängel, wird zunächst nach Wahl 
der BHB Gewährleistung durch Nachbesserung oder Ersatzlie-
ferung geleistet. Das Verlangen des Kunden auf Nacherfüllung 
hat schriftlich zu erfolgen. Die BHB ist für die Nacherfüllung 
eine angemessene Frist einzuräumen. Ist die Lieferung / Leis-
tung nachzubessern, so ist ein Fehlschlagen der Nachbesse-
rung erst nach dem erfolglosen zweiten Versuch gegeben. 
Schlägt die Nacherfüllung fehl, so steht dem Kunden das 
Recht zu, zu mindern oder – wenn nicht eine Bauleistung 
Gegenstand der Mängelhaftung ist – nach seiner Wahl vom 
Vertrag zurück zu treten. Bei einer nur geringfügigen Ver-
tragswidrigkeit steht dem Kunden jedoch kein Rücktrittsrecht 
zu. Unberührt bleiben die gesetzlichen Fälle der Entbehrlich-
keit der Fristsetzung, die Anwendung der §§ 478, 479 BGB 
(Rückgriffsanspruch des Unternehmers) sowie das Recht des 
Kunden, Schadensersatz im Rahmen dieser AGB zu verlan-
gen. 

B 7.4 Unbeschadet weitergehender Ansprüche der BHB hat 
der Kunde im Fall einer unberechtigten Mängelrüge der BHB 
die Aufwendungen zur Prüfung und – soweit verlangt – zur 
Beseitigung des Mangels nach Maßgabe der aktuellen Preis-
liste von BHB zu ersetzen. 

B 7.5 Natürlicher Verschleiß oder bestimmungsgemäße 
Abnutzung oder Verbrauch, unterliegen nicht der Gewährleis-
tung, ebenso wenig Schäden, die durch unsachgemäße 
Handhabung durch den Kunden entstehen. 

B 7.6 Es gelten die §§ 377, 378 HGB mit der Maßgabe, dass 
offensichtliche Mängel, Unvollständigkeit der Lieferung sowie 
Transportschäden innerhalb einer Frist von zwei Wochen ab 
Empfang der Ware gegenüber der BHB schriftlich anzuzeigen 
sind; andernfalls ist die Geltendmachung von Gewährleis-
tungsansprüchen ausgeschlossen. Zur Fristwahrung genügt 
die rechtzeitige Absendung. Den Kunden trifft die volle Beweis-
last für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere 
für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung des 
Mangels und für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge.  
 
B 7.7 Wählt der Kunde nach gescheiterter Nacherfüllung 
Schadensersatz, verbleibt die Ware beim Kunden, wenn ihm 
dies zumutbar ist. Der Schadensersatz beschränkt sich auf die 
Differenz zwischen Kaufpreis und Wert der mangelhaften 
Sache. Dies gilt nicht, wenn die BHB die Vertragsverletzung 
arglistig verursacht hat. 

B 7.8 Ansprüche des Kunden wegen eines Mangels – auch 
diejenigen auf Schadensersatz - verjähren nach einem Jahr ab 
Ablieferung der Ware oder ab Abnahme der Werkleistung.  
Dies gilt nicht, wenn die BHB arglistiges Verschweigen eines 
Mangels, grobes Verschulden oder Vorsatz vorwerfbar ist, 
sowie im Falle der BHB zurechenbaren Körper- und Gesund-
heitsschäden oder bei Verlust des Lebens. 

Unberührt bleiben die gesetzlichen Fälle der Entbehrlichkeit 
der Fristsetzung, die Anwendung der §§ 478, 479 BGB (Rück-
griffsanspruch des Unternehmers). 
 
B 8 Eigentumsvorbehalt 

B 8.1 Bis zur vollständigen Bezahlung unserer Forderungen 
aus der Geschäftsverbindung mit dem Käufer bleiben die 
verkauften Waren unser Eigentum. Der Käufer ist befugt, über 
die gekaufte Ware im ordentlichen Geschäftsgang zu verfü-
gen. 

B 8.2 Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auch auf die 
durch Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung unserer 
Ware entstehenden Erzeugnisse zu deren vollem Wert, wobei 
wir als Hersteller gelten. Bleibt bei einer Verarbeitung, Vermi-
schung oder Verbindung mit Waren Dritter deren Eigentums-
recht bestehen, so erwerben wir Miteigentum im Verhältnis der 
Rechnungswerte dieser verarbeiteten Waren. 

B 8.3 Die aus dem Weiterverkauf entstehenden Forderungen 
gegen Dritte tritt der Käufer schon jetzt insgesamt bzw. in 
Höhe unseres etwaigen Miteigentumsanteils (vgl. Ziffer 9.2) 
zur Sicherung an uns ab. Er ist ermächtigt, diese bis zum 
Widerruf oder zur Einstellung seiner Zahlungen an uns für 
unsere Rechnung einzuziehen. Zur Abtretung dieser Forde-
rungen ist der Käufer auch nicht zum Zwecke der Forderungs-
einziehung im Wege des Factoring befugt, es sei denn, es wird 
gleichzeitig die Verpflichtung des Factors begründet, die Ge-
genleistung in Höhe unseres Forderungsanteils solange unmit-
telbar an uns zu bewirken, als noch Forderungen unsererseits 
gegen den Käufer bestehen. 

B 8.4 Zugriffe Dritter auf die uns gehörenden Waren und 
Forderungen sind uns vom Käufer unverzüglich mit einge-
schriebenem Brief mitzuteilen. 

B 8.5  Die Ausübung des Eigentumsvorbehalts bedeutet nicht 
den Rücktritt vom Vertrag. 

B 8.6 Die Waren und die an ihre Stelle tretenden Forderun-
gen dürfen vor vollständiger Bezahlung unserer Forderungen 
weder an Dritte verpfändet noch zur Sicherung übereignet 
oder abgetreten werden. 

B 8.7 Übersteigt der Wert der Sicherheiten unsere Forderun-
gen um mehr als 20 %, so werden wir auf Verlangen des 
Käufers insoweit Sicherheiten nach unserer Wahl freigeben. 
 
B 9  Erfüllungsort, Gerichtsstand, salvatorische Kl ausel 

B 9.1 Erfüllungsort für die Lieferung ist der jeweilige Ab-
gangsort der Ware, für die Zahlung Bensheim. Ist der Käufer 
Vollkaufmann, so ist der Gerichtsstand Bensheim oder nach 
unserer Wahl sein allgemeiner Gerichtsstand. 

B 9.2 Auf den Vertrag findet Deutsches Recht Anwendung. 
Die Anwendung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen. 

B 9.3 Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem 
Kunden einschließlich dieser AGB ganz oder teilweise unwirk-
sam sein, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestim-
mungen nicht berührt. Die ganz oder teilweise unwirksame 
Regelung soll durch eine wirksame Regelung ersetzt werden, 
deren wirtschaftlicher Erfolg dem der unwirksamen Regelung 
möglichst nahe komm. 


